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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Bürgermeister/in 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 03.05.2018 

 

 

Beschluss-Nr.: 364-(VI.)/2018 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Feststellen eines Hinderungsgrundes gemäß § 41 Abs. 1 Ziffer 2  KVG LSA für das Stadtratsmitglied 

Reinhard Schreiber 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

 

§ 41 Abs. 1 Ziffer 2 KVG LSA 
 

 

Begründung: 

 

Herr Reinhard Scheiber ist seit dem 18. April 2018 als Mitarbeiter der Kernverwaltung beschäftigt. 

Beschäftigte, die in der Kernverwaltung tätig sind, können nicht zugleich Mandatsträger sein, § 41 

Abs. 1 Ziffer 2 KVG LSA. Da Herr Schreiber zurzeit ein Mandat im Stadtrat der Stadt Haldensleben 

ausübt, liegt nunmehr ein Hinderungsgrund gemäß § 41 Abs. 1 Ziffer 2 KVG LSA vor.  

Mit Schreiben vom 18.04.2018, zugestellt am 18.04.2018, wurde Herrn Schreiber gemäß § 42 Abs. 2 

Satz 2 KVG LSA Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme bis zum 02.05.2018 gegeben. 

 

Die Entscheidung des Stadtrates ist dem Betroffenen durch die Bürgermeisterin binnen einer Frist von 

zwei Wochen schriftlich mit Begründung nach dem Feststellungsbeschluss zuzustellen. Gegen die 

Entscheidung des Stadtrates ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

Wenn die Entscheidung bestandskräftig geworden ist, wird der nächstfestgestellte Bewerber befragt, 

ob er das Mandat annimmt. 
 

 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Stadtrat  03.05.2018   
 

 

Anlagen: 

 

keine 
 

 

Beschlussfassung: 

 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben stellt fest, dass beim Stadtrat Reinhard Schreiber aufgrund seiner 

Tätigkeit in der Kernverwaltung der Stadt Haldensleben ein Hinderungsgrund gemäß § 41 Abs. 1 

Ziffer 2 KVG LSA besteht.  
 

 

 

 

Sabine Wendler 

stellv. Bürgermeisterin 
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